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Schweinfurt, den 12.04.2021                                                                      Nummer 32 
 

Öffnungszeiten Landratsamt 
 
Der Zutritt zum Landratsamt Schweinfurt ist 
weiterhin nur nach vorheriger Terminver-
einbarung sowie mit Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2-Maske) möglich. Bitte nehmen Sie 
zwecks Terminvereinbarung Kontakt mit den 
jeweiligen Organisationseinheiten auf. 
 
Allgemein 
Montag 08:00 - 12:00 
Dienstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 16:00  
Mittwoch 08:00 - 12:00 
Donnerstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 
Freitag  08:00 - 12:00 
 
Bürgerservice & Kfz-Zulassung 
Montag  07:30 - 13:00 
Dienstag 07:30 - 16:00 
Mittwoch 07:30 - 13:00 
Donnerstag 07:30 - 17:00 
Freitag  07:30 - 13:00 
 
 

Notdienste 
 
Stadt und Landkreis Schweinfurt 
Notruf:           112 
Feuerwehr:          112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:          116 117 
 
Bei Zahnärzten und Apotheken wird der Not-
dienst im Wechsel sichergestellt.  
Aktuelle Informationen zu den diensthaben-
den Zahnärzten und Apotheken erhalten Sie 
im Internet unter: 

- Zahnärzte:  notdienst-zahn.de 
- Apotheken: www.apotheken.de oder 

www.aponet.de 

 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses 
Amtsblattes: 
 
Anlage 1: Bekanntmachung zur Einstufung 
des Landkreises Schweinfurt in den Inzidenz-
bereich über 100 für die Zeit ab 14.04.2021 
 
Anlage 2: Allgemeinverfügung  
Anordnung einer Testpflicht für Beschäftigte in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen, Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen, Al-
tenheimen und Seniorenresidenzen des Land-
ratsamtes Schweinfurt zur Bekämpfung der 
übertragbaren Krankheit COVID-19 

 



 
 

Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 32 
 
 

Bekanntmachung: 
 

Das Landratsamt Schweinfurt gibt hiermit aufgrund der Regelungen des § 3 Satz 1 Nummer 2 der 
Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) amtlich bekannt, 
dass der nach § 28a Absatz 3 Satz 12 IfSG bestimmte 7-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis 
Schweinfurt seit nunmehr drei Tagen bei über 100 liegt. Es wurden folgende Werte festgestellt: Am 
10.04.2021: 117,8, am 11.04.2021: 117,8 und am 12.04.2021: 115,2 (Werte laut RKI, Stand jeweili-
ger Tag, 0:00 Uhr). 
 
Es erfolgt deshalb die Einstufung in den Inzidenzbereich über 100 und es sind für den Landkreis 
Schweinfurt die Vorschriften der §§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 9 Absatz 2 Nummer 5, 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, 12 Absatz 1, 20 Absatz 1 Satz 5, 20 Absatz 2 i.V.m. 20 Absatz 1 Satz 5, 
20 Absatz 4 Satz 2, 23 Absatz 2 Nummer 1, 26 der 12. BayIfSMV zu beachten.  

 

Hinweise: 
Das Landratsamt Schweinfurt weist darauf hin, dass ab dem 14.04.2021 für das Gebiet des Land-
kreises Schweinfurt deshalb folgende Regelungen gelten: 
 
1) 
Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat ge-
nutzten Grundstücken ist nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie zusätzlich einer 
weiteren Person zulässig. 
Zulässig ist ferner die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von 
Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemein-
schaften, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst (§ 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 der 12. BayIfSMV). 
 
2) 
Für vollstationäre Einrichtungen der Pflege (§ 71 Abs. 2 SGB XI), Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung (§ 2 Absatz 1 SGB IX) und in Altenheimen und Seniorenresidenzen hat die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde Testungen der Beschäftigten dieser Einrichtungen auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzuordnen (§ 9 Absatz 2 Nummer 5 der 12. BayIfSMV). Die ent-
sprechende Anordnung erfolgt gesondert.  
 
3) 
Kontaktfreier Sport ist nur unter Beachtung der unter Punkt 1) aufgeführten Kontaktbeschränkungen 
erlaubt. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 12. 
BayIfSMV). 
 
4) 
Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr ist für Handels-, Dienstleistungs- und Hand-
werksbetriebe untersagt (§ 12 Absatz 1 Satz 1 der 12. BayIfSMV). 
Die Betriebe, Ladengeschäfte und Dienstleistungsbetriebe nach § 12 Absatz 1 Satz 2 der 
12. BayIfSMV, die inzidenzunabhängig geöffnet sind, bleiben auch weiterhin geöffnet (z. B. Lebens-
mittelhandel, Apotheken, Drogerien). 
 
 
 



Zusätzlich ist im derzeit geltenden Inzidenzbereich zwischen 100 und 200 die Öffnung von Laden-
geschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum 
(„Click und Meet“) und nach Vorlage des Nachweises über einen vor höchstens 24 Stunden vorge-
nommenen POC-Antigentest oder Selbsttest oder eines vor höchstens 48 Stunden vorgenomme-
nen PCR-Tests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Er-
gebnis zulässig (§ 12 Absatz 1 Satz 7 Nummer 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 7 Nummer 2 
der 12. BayIfSMV). 
 
Voraussetzungen für die Durchführung von „Click und Meet“ sind: 
Es ist der Mindestabstand von 1,5m zwischen den Kunden zuverlässig einzuhalten. 
Die FFP2-Maskenpflicht für Kunden und die Maskenpflicht für das Personal haben weiterhin Gültig-
keit. Zudem muss ein Schutz- und Hygienekonzept mit der Maßgabe vorliegen, dass die Zahl der 
gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 40 qm der Ver-
kaufsfläche (§ 12 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1, 3 und 4 der 12. BayIfSMV). Des Weiteren hat der Be-
treiber die Kontaktdaten der Kunden nach der Vorschrift des § 2 der 12. BayIfSMV zu erheben.  
 
 
5) 
Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildungen sind in Präsenzform untersagt (§ 20 Absatz 1 Satz 5 der 
12. BayIfSMV). Angebote nach § 20 Absatz 3 der 12. BayIfSMV sind unter den dort genannten Vo-
raussetzungen weiterhin möglich. 
Auch für die Abschlussjahrgänge der beruflichen Schulen dürfen weiterhin Präsenzveranstaltungen 
angeboten werden (§ 20 Absatz 1 Satz 6 der 12. BayIfSMV). 
 
6) 
Angebote der Erwachsenenbildung dürfen in Präsenzform nicht mehr stattfinden (§ 20 Absatz 2 
i.V.m. § 20 Absatz 1 Satz 5 der 12. BayIfSMV). 
 
7) 
Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform ist untersagt (§ 20 Absatz 4 Satz 2 der 
12. BayIfSMV). 
 
8) 
Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische 
Gärten sind geschlossen (§ 23 Absatz 2 Nummer 1 der 12. BayIfSMV). 
 
9) 
Zudem gilt die nächtliche Ausgangssperre nach § 26 der 12. BayIfSMV. 
 
Dies bedeutet: 
Von 22 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt, es sei denn dies ist be-
gründet aufgrund  
 

- eines medizinischen oder veterinärmedizinischen Notfalls oder anderer medizinischer unauf-
schiebbarer Behandlungen, 

- der Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten oder unaufschiebbarer Ausbildungs-
zwecke, 

- der Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, 
- der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen und Minderjähriger, 
- der Begleitung Sterbender, 
- der Handlungen zur Versorgung von Tieren oder 
- von ähnlichen gewichtigen und unabweisbaren Gründen. 



Sofern der Inzidenzwert von 100 (an drei aufeinanderfolgenden Tagen) wieder unterschritten wird, 
erfolgt eine neue Bekanntmachung. 
 
 
Schweinfurt, den 12.04.2021 
 
 
gez. 
Sonja Weidinger 
Abteilungsleiterin 
 
 



 
 

Anlage 2 zum Amtsblatt Nr. 32 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

Anordnung einer Testpflicht für Beschäftigte in vollstationären Pflegeeinrichtungen, Ein-
richtungen für Menschen mit Behinderungen, Altenheimen und Seniorenresidenzen des 

Landratsamtes Schweinfurt zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheit COVID-19 
 

 

Das Landratsamt Schweinfurt erlässt auf Grundlage der §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 28a Abs. 1 Nr. 15 des 

Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-

schutzgesetz – IfSG) in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 5 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaß-

nahmenverordnung (12. BaylfSMV), § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und Art. 35 

Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fas-

sung folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Jeder Beschäftigte in Einrichtungen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 der 12. BayIfSMV 

hat sich regelmäßig, an zwei verschiedenen Tagen pro Kalenderwoche, in denen der Bes-

chäftigte zum Dienst eingeteilt ist, einer Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 zu unterziehen und das Ergebnis auf Verlangen der Leitung der Einrich-

tung oder dem Landratsamt Schweinfurt vorzulegen. 

 

2. Abweichend von Ziffer 1 reduziert sich die Anzahl der regelmäßigen Testungen auf eine 

Testung pro Kalenderwoche, in denen der Beschäftigte zum Dienst eingeteilt ist, für Bes-

chäftigte,  

 

a) bei denen bereits ein Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 besteht (dies ist 

ab dem 15. Tag nach der Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis gegen COVID-19 

anzunehmen) 

oder 
 

b) die in der Vergangenheit eine PCR-bestätigte COVID-19-Erkrankung durchgemacht ha-

ben („Genesene“) und bereits eine Impfstoffdosis gegen COVID-19 verabreicht bekom-

men haben ab dem 15. Tag nach der Verabreichung der Impfstoffdosis. 

 

3. Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort 

vollziehbar. 

 

4. Die Allgemeinverfügung tritt am 14.04.2021 in Kraft und mit Ablauf des 19.04.2021 außer 

Kraft. 

 

 

 

 



Hinweis:  
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, am Bürgerservice (Zentrale In-
formation) aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten – nach telefonischer Terminverein-
barung – dort eingesehen werden. 
 
 

 

gez. 

Florian T ö p p e r 

Landrat 


